
HENNING & KOLLEGEN 

RECHTSANWÄLTE 

 

 

VERTEIDIGERVOLLMACHT 
 

In dem Ermittlungsverfahren / In der Straf- / Bußgeld- / Privatklagesache 

 

g e g e n    
 

wegen    
 

AZ: STA/Gericht    

 

 
bestelle ich Herr/Frau   

 
 

 
 

 

 

 

 

 
zu meiner Verteidigerin. 

Frau Rechtsanwältin Nuray Roshan LL.M. 
RAe Henning & Kollegen 

Parkhofstr.1 

41836 Hückelhoven 

 

Diese Vollmacht gewährt unter Einräumung aller gesetzlichen Befugnisse nach der Strafprozessordnung das Recht: 

 

1. Strafantrag zu stellen, Privat- und Nebenklage zu erheben und zurückzunehmen; 

 

2. zur Vertretung und Verteidigung in Strafsachen und Bußgeldsachen (§§ 302, 374 StPO) einschließlich der 

Vorverfahren; 

 

3. für den Fall der Abwesenheit des Vollmachtgebers zur Vertretung nach § 411 Abs. 2 StPO; 

 

4. die Vertretung im Verfahren nach dem Gesetz über die Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen 

durchzuführen; 

 

5. Anträge auf Wiedereinsetzung, Wiederaufnahme des Verfahrens, Haftentlassung, Strafaussetzung, 

Kostenfestsetzung und andere Anträge zu stellen und zurückzunehmen; 

 

6. Gelder, Wertsachen, Kosten, Bußgeldzahlungen, Kautionen etc., mit rechtlicher Wirkung für den 

Vollmachtgeber in Empfang zu nehmen und Quittungen zu erteilen; 

 

7. zur Vertretung nach den §§ 233 Abs. 1, 234 StPO sowie zur Empfangnahme von Ladungen nach § 145 a 

Abs. 2 StPO bedarf es einer ausdrücklichen Ermächtigung; 

 

8. Untervollmacht zu erteilen. 

 

 

 
 

(Ort, Datum) (Unterschrift) 
 

 

 

  


